
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-05734
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Integration von Flüchtlingen im und durch Sport in Braunschweiger 
Sportvereinen
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
09.11.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 16.11.2017 Ö

Sachverhalt:

Die Verwaltung beabsichtigt, das Thema Integration von Geflüchteten im und durch Sport in 
Braunschweiger Sportvereinen im Jahr 2018 näher zu untersuchen.

Hierfür ist inzwischen eine Arbeitsgruppe aus Verwaltungsmitarbeitern des Fachbereiches 
Stadtgrün und Sport und des Fachbereiches Soziales, Vertretern des Stadtsportbundes 
Braunschweig sowie der Freiwilligen Agentur Jugend-Soziales-Sport e.V. gebildet worden. 

Ein Vorschlag dieser Arbeitsgruppe ist es, einen externen Berater zu beauftragen, der die 
aktuelle Situation zum Thema Integration von Geflüchteten in Braunschweiger Sportvereinen 
durch diverse Befragungen erfassen, beschreiben und in einem gutachterlichen Bericht 
darstellen soll. In diesem Kontext wird auch eine Zusammenarbeit mit Sportmanagement-
Studenten der Ostfalia (Hochschule für angewandte Wissenschaften) angestrebt. 
Insbesondere bei einer Informationssammlung durch niedrigschwellige Interviews mit 
Geflüchteten wird der Einsatz von Studenten als denkbar und hilfreich eingeschätzt. 

Auf dieser gemeinsam erarbeiteten Basis sollen dann Ideen und Möglichkeiten entwickelt 
werden, mit denen die Unterstützung der Sportvereine bei der Integration von Geflüchteten 
spürbar und nachhaltig verbessert werden kann.

Dabei sollen u.a. Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten für die Geflüchteten aber 
auch für die Vereinsvorstände und die Vereinsmitglieder vor Ort erarbeitet und mögliche 
Barrieren abgebaut werden. Die Integration von Geflüchteten und Migranten in das 
Sportgeschehen der Braunschweiger Zivilgesellschaft soll so weiter verbessert werden.

Diese Überlegungen sollen in enger gedanklicher Verknüpfung mit der ebenfalls im Jahr 
2018 geplanten Überarbeitung der Sportförderrichtlinien angestellt werden. 

Die Verwaltung wird im Jahr 2018 über den Stand der Angelegenheit berichten.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-05752
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine als Geschäft der 
laufenden Verwaltung - Bau, Erweiterung und Instandsetzung von 
Sportstätten sowie Erwerb von Sportgeräten
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
08.11.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 16.11.2017 Ö

Sachverhalt:

Für den Bau, die Erweiterung und Instandsetzung von vereinseigenen Sportstätten oder 
Teilen von Sportstätten wie z.B. Sportfunktionsgebäuden, die im Eigentum bzw. im 
Erbbaurecht von Sportvereinen stehen, sowie für den Erwerb von Sportgeräten, die 
unmittelbar der Ausübung des Sports dienen, kann die Stadt gemäß Ziffer 3.2 der 
Sportförderrichtlinien der Stadt Braunschweig auf Antrag Zuwendungen gewähren.

Laut der Richtlinie des Rates gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG zur Auslegung des Begriffes 
„Geschäfte der laufenden Verwaltung“ gehören zu den Geschäften der laufenden Verwaltung 
solche, die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung sind 
und deshalb eine besondere Beurteilung erfordern, sondern mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit wiederkehren und nach feststehenden Verwaltungsregeln erledigt werden. 
Den Ausschüssen ist entsprechend ihren Anforderungen zu berichten.

Gemäß Buchstabe f) dieser Richtlinie gehört bei der Stadt Braunschweig zu den Geschäften 
der laufenden Verwaltung die Bewilligung von unentgeltlichen Zuwendungen in einer Höhe 
von bis zu 5.000 € im Einzelfall.

Der Verwaltung liegen die in der Anlage unter den laufenden Nrn. 1 – 7 aufgeführten Anträge 
bis zu 5.000,00 € Antragssumme vor. Die Verwaltung beabsichtigt, Zuschüsse im 
beantragten Umfang zu gewähren und bittet um Kenntnisnahme.

Geiger

Anlage/n:

Anlage DS 17-05752 Zuschüsse
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Anlage DS 17-05752 Zuschüsse

lfd. Nr. Antragsteller Grund der Zuschussgewährung

voraus. 
zuwendungs-

fähige Gesamt-
ausgaben

50 % der voraus. 
zuwendungs-

fähigen Gesamt-
ausgaben

vom Verein 
beantragter 
Zuschuss

Priorität Entscheidung der 
Verwaltung

1 Polizeisportverein Braunschweig e. V. Reparatur der Heizung im Schützenheim 2.112,49 € 1.056,25 € 1.056,24 € II 1.056,24 €

2 Polizeisportverein Braunschweig e. V. Sanierung der Treppenwand und Abbruch der 
Grenzwand im Polizeistadion 5.950,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € II 2.975,00 €

3 Sportverein Stöckheim von 1955 e. V. Reparatur des Daches des Abstellraumes für 
Tenniszubehör 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € II 3.500,00 €

4 Tennis-Club Westpark Braunschweig e. V. Ersatz einer Fensterscheibe im Tennisheim 398,78 € 199,39 € 199,39 € II 199,39 €

5 Fluggruppe DLR Braunschweig e. V. Beschaffung von Flugfunk- und Navigationsgeräten 2.798,00 € 1.399,00 € 1.399,00 € III 1.399,00 €

6 Pferdesportgemeinschaft zwischen Harz & 
Heide e. V. Anschaffung eines Voltigierpferdes 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € III 2.500,00 €

7 Pferdesportgemeinschaft zwischen Harz & 
Heide e. V. Anschaffung einer Ausrüstung für den Voltigiersport 2.247,50 € 1.123,75 € 1.123,75 € III 1.123,75 €

12.753,38 € 12.753,38 €
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-05849
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Anbau eines Sportfunktionsraums an die Sporthalle in Schapen - 
Konzept
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
15.11.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 16.11.2017 Ö

Sachverhalt:

Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 31. August 2017 die Verwaltung um Mitteilung 
folgender Punkte gebeten:

a) Welche Maßnahmen lt. zwischenzeitlich vorliegendem Verwaltungsentwurf 
Haushaltsplan 2018 insgesamt vorgesehen sind, das in Volkmarode und Schapen 
bestehende Sporthallendefizit zu beseitigen (Zeitplan und Höhe der 
Haushaltsansätze).

b) Sofern verwaltungsseitig bisher nicht vorgesehen, ob und mit welchem zeitlichen 
und finanziellen Auswirkungen die vom TSV Schapen vorgeschlagene Abkopplung 
des Bau eines Sportfunktionsraumes vom Bau der Zweifeldhalle in Volkmarode 
(prognostiziert frühestens 2020) umzusetzen ist.

c) Welche Möglichkeiten bestehen bzw. wurden schon -auch in Absprache mit der 
Schulverwaltung und IGS Volkmarode- umgesetzt, die es dem Verein TSV Schapen 
zumindest im Teil möglich machen, das verstärkt auftretende Defizit an 
Sporthallenflächen zu verringern.

Die Verwaltung teilt hierzu Folgendes mit:

Zu a):

Da noch keine abgestimmte Verwaltungsmeinung zu der Gesamtmaßnahme „Neubau einer 
Sporthalle am Schulstandort der IGS Volkmarode“ und damit einhergehend „Anbau eines 
Sportfunktionsraums an die Sporthalle Schapen“ vorliegt, ist auch noch kein abgestimmtes 
Konzept mit Zeitplanung und der Höhe der erforderlichen Haushaltsansätze erstellt worden. 
Im Entwurf des Haushaltsplans 2018 sind daher keine Ansätze für den Bau einer 
Schulsporthalle oder eines Gymnastikraums berücksichtigt worden.

Zu b):

Da noch kein abschließendes Konzept vorliegt, können aktuell auch noch keine Aussagen zu 
den zeitlichen und finanziellen Auswirkungen für eine Abkopplung des Baus eines 
Sportfunktionsraums vom Bau einer Schulsporthalle in Volkmarode getroffen werden.
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Zu c):

Die Verwaltung hat dem TSV Schapen Nutzungszeiten in einer anderen Sporthalle 
angeboten. Von diesem Angebot hat der TSV Schapen bisher keinen Gebrauch gemacht.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Absende r :

CDU-Fraktion im Rat der Stadt 17-05719
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Unterstützung für Ehrenamtliche in den Sportvereinen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.10.2017

Beratungsfolge: Status

Sportausschuss (zur Beantwortung) 16.11.2017 Ö

Sachverhalt:

Bei der Erarbeitung der Grundlagen zur kommunalen Sportentwicklungsplanung der Stadt 
Braunschweig durch den Stuttgarter Sportplaner IKPS wurde festgestellt, dass sehr viele Sportvereine 
in Braunschweig ohne einen Geschäftsführer (haupt- oder ehrenamtlich) ihren Verein führen. Gerade 
die kleineren Vereine mit bis zu 100 Mitgliedern aber auch mittelgroße Vereine mit bis zu 1000 
Mitgliedern führen die Vereinsgeschäfte ausschließlich ehrenamtlich, in der Regel durch Kassenwarte.

Dabei werden die Anforderungen an diese ehrenamtlichen Kräfte immer höher (Steuerrecht, 
Antragstellungen etc.) Es stellt für die Vereine oftmals eine sehr schwer zu lösende Herausforderung 
dar, ausscheidende ehrenamtliche Mitglieder in der Vereinsführung zu ersetzen und zu qualifizieren. 
Durch unterschiedlichste Initiativen haben wir in den vergangenen Jahren die ehrenamtliche Arbeit in 
den Sportvereinen unserer Stadt unterstützt. Sei es durch einen massiven Ausbau der Infrastruktur, 
oder zuletzt durch eine deutliche Anhebung der Übungsleiterpauschale. Gerade vor dem Hintergrund 
weiter ansteigender Anforderungen im Bereich der administrativen Aufgaben scheint es geboten, den 
Vereinen weitere Unterstützung anzubieten.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Möglichkeiten der Unterstützung unserer Braunschweiger Sportvereine sieht die 
Verwaltung bei der Gewinnung bzw. bei der Qualifizierung der Mitarbeiter für die Geschäftsführung in 
den Vereinen?

2. Welche Anreize kann die Verwaltung setzen, um die Vereine stärker als bisher für 
Kooperationsprozesse untereinander zu animieren?

3. Kann die Verwaltung im Rahmen der Überarbeitung der Sportförderrichtlinien die bekannten 
Probleme durch einen Fördertatbestand für diese Vereinsmitarbeiter in der 
Geschäftsführung/Verwaltung verringern?

Anlagen:
keine

TOP 4.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-05771
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Förderung des 
Vereinssportbetriebes
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
08.11.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 16.11.2017 Ö

Beschluss:
„Den genannten Antragstellern werden für das Jahr 2017 für den Betrieb der nachstehend 
aufgeführten Leistungszentren in Braunschweig folgende Zuwendungen mit einer 
Gesamtsumme in Höhe von bis zu 39.700,00 € gewährt:

1. Braunschweiger Tanz-Sport-Club e. V. bis zu 25.000,00 €

2. Niedersächsischer Sportschützenverband e. V. bis zu 14.700,00 €.“

Sachverhalt:
Die Stadt Braunschweig kann gemäß Ziffer 3.43 der Sportförderrichtlinien der Stadt 
Braunschweig (Sportförderrichtlinien) für den Trainings- und Wettkampfbetrieb von 
Leistungsgemeinschaften sowie für den Betrieb von Leistungszentren sowie Landes- und 
Bundesstützpunkten der jeweiligen Sportfachverbände am Standort Braunschweig 
Zuwendungen gewähren.

Die Höhe der Zuwendung wird im Einzelfall festgesetzt.

Unter Beachtung der Sportförderrichtlinien wird die Gewährung folgender beantragter 
Zuwendungen vorgeschlagen:

Zu lfd. Nr. 1 Braunschweiger Tanz-Sport-Club e. V. - Landesleistungszentrum Tanzen

Der Braunschweiger Tanz-Sport-Club e. V. (BTSC) hat die Verwaltung um Prüfung gebeten, 
ob der jährliche städtische Zuschuss für den Betrieb des Landesleistungszentrums Tanzen 
(LLZ) in Braunschweig, Böcklerstraße 219, direkt dem BTSC gewährt werden kann. Bisher 
wurde der Zuschuss für den Betrieb des LLZ dem Niedersächsischen Tanzsportverband e.V. 
(NTV) gewährt. 

Der NTV teilte mit Schreiben vom 23. Mai 2017 der Verwaltung mit, dass er einen 
entsprechenden Präsidiumsbeschluss gefasst hat und mit der vom BTSC vorgeschlagenen 
Verfahrensweise einverstanden ist. 
 
Für Personalausgaben, Unterhaltungskosten, Erneuerung, Modernisierung und laufende 
Instandhaltung sowie Ausgaben für den Lehr- und Ausbildungsbetrieb sind laut BTSC für 
den Betrieb des LLZ im Jahr 2017 Gesamtausgaben in Höhe von 76.300,00 € veranschlagt. 

Um den Bestand des LLZ auch im Jahr 2017 in Braunschweig zu ermöglichen, schlägt die 

TOP 5.
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Verwaltung vor, dem BTSC antragsgemäß eine städtische Zuwendung in Höhe von bis zu 
25.000,00 € in Form einer Festbetragsfinanzierung zu gewähren.

Zu lfd. Nr. 2 Niedersächsischer Sportschützenverband e. V. - Landesleistungszentrum 
Schießsport 

Der Niedersächsische Sportschützenverband e. V. beantragt mit Schreiben vom 
16. August 2017 eine städtische Zuwendung in Höhe von 14.700,00 € für den Betrieb und 
die Unterhaltung des Landesleistungszentrums Schießsport in Braunschweig, Hamburger 
Straße 53, im Jahr 2017. 

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben des Landesleistungszentrums Schießsport für 
Personalkosten, Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen sowie Lehrgangsmaßnahmen 
und Wettkämpfe belaufen sich laut des vorgelegten Finanzierungsplanes auf 31.600,00 €. 

Die Verwaltung schlägt vor, dem Niedersächsischen Sportschützenverband e. V. die 
beantragte städtische Zuwendung wie in den Vorjahren in Höhe von 14.700,00 € in Form 
einer Festbetragsfinanzierung für den Betrieb und Unterhaltung des 
Landesleistungszentrums in Braunschweig zu gewähren. 

Haushaltsmittel in ausreichender Höhe stehen im Teilhaushalt 2017 des Fachbereichs 
Stadtgrün und Sport zur Gewährung der beantragten Zuwendungen zur Verfügung.

Geiger

Anlage/n:

Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-05763
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Förderung des 
Jugendsports
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
13.11.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 16.11.2017 Ö

Beschluss:
„Dem Braunschweiger Männer-Turnverein von 1847 e. V. wird für die Umsetzung des 
Konzeptes „WIR bewegen uns, WIR haben es in der HAND!“ im Zeitraum vom 
1. Dezember 2017 bis zum 30. November 2018 ein städtischer Zuschuss in Höhe von bis zu 
47.500,00 € gewährt.

Der Beschluss wird unter folgenden Bedingungen gefasst:

- Bis zum 31. Januar 2018 hat der Zuschussempfänger ein schlüssiges und 
prüffähiges Konzept zur Weiterführung des Projektes vorzulegen. Aus diesem 
Konzept muss hervorgehen, wie das Förderprojekt nach Ablauf des Förderzeitraums 
ohne städtische Mittel finanziert wird.  

- Bis zum Abschluss der positiven Prüfung durch die Sportfachverwaltung erhält der 
Verein einen anteiligen Zuschussbetrag für den Förderzeitraum vom 
1. Dezember 2017 bis zum 31. März 2018 in Höhe von 15.833,33 € ausgezahlt.

- Nach einer erfolgten positiven Prüfung kann der restliche städtische Zuschussbetrag 
für den Förderzeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. November 2018 in Höhe von 
bis zu 31.666,67 € ausgezahlt werden.“

Sachverhalt:
Der Braunschweiger Männer-Turnverein von 1847 e. V. (MTV) hat im Jahr 2015 zur 
Stärkung des Handballsports in Braunschweig das Konzept „WIR bewegen uns, WIR haben 
es in der HAND!“ entwickelt. Das Konzept besteht aus drei Teilen: Dem Leistungssport, dem 
Breitensport und der vereinsübergreifenden Kooperation. Mit der Umsetzung sollen Kinder 
und junge Heranwachsende in der Region Braunschweig an den Handballsport herangeführt 
und Nachwuchstalente im besonderen Maße gefördert werden. 

Im Rahmen der Erstellung des Konzeptes hat sich der Verein mit den Themen „Ehrenamt 
Sport“, „demografischer Wandel“ und „Ganztagsschule“ beschäftigt. 

Durch den im Jahr 2015 gewährten städtischen Zuschuss in Höhe von bis zu 38.000,00 € 
und den im Jahr 2016 gewährten städtischen Zuschuss in Höhe von bis zu 45.000,00 € 
konnte unter anderem ein hauptamtlicher Jugendtrainer installiert werden, der sich neben 
der Trainertätigkeit in der B-, C- und der D-Jugend, dem Fördertraining und dem 
Athletiktraining für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes zur Handball-
Nachwuchsförderung in der Region Braunschweig eingesetzt hat.

TOP 6.
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Die bereits in den ersten Jahren erreichten positiven Auswirkungen sind der Seite 2 des als 
Anlage beigefügten Fördermittelantrags zu entnehmen. Unter anderem konnte das Angebot 
von Handball-AGs an Grundschulen von 3 auf 15 AGs ausgeweitet, die Anzahl der im Verein 
tätigen Jugendmannschaften von 6 auf 10 Mannschaften gesteigert und der angebotene 
Trainingsumfang für alle Jugendaltersklassen signifikant erhöht werden. Die im Jahr 2018 
geplanten Aktionen und Maßnahmen sind der Seite 3 der Anlage zu entnehmen. 
 
Für die Weiterführung des Konzeptes im Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis zum 
30. November 2018 beantragt der MTV einen städtischen Zuschuss in Höhe von 
47.500,00 €. Neben der Vergütung für den hauptamtlichen Jugendtrainer in Höhe von 
34.500,00 € und dem Erwerb von Material zur Durchführung des Stützpunktrainings und der 
Handball-AGs sollen mit dem beantragten städtischen Zuschuss zusätzliche 
Übungsleiterstunden für das Fördertraining im Handballstützpunkt Braunschweig vergütet 
werden. Das Fördertraining soll weiterhin wöchentlich für die Altersklassen D-, C- und 
B-Jugend angeboten werden und richtet sich an die Mitglieder aller Braunschweiger 
Handballvereine. 

Die bereits in den ersten beiden Projektjahren 2016 und 2017 erzielten Erfolge haben 
gezeigt, dass dieses Konzept eine gute Möglichkeit für die weitere Entwicklung des 
Handballsports in Braunschweig darstellt. Eine gezielte Nachwuchsförderung ist besonders 
für die MTV-Handballabteilung wichtig, da damit die in der 3. Liga, der Verbandsliga und der 
Landesliga spielenden Mannschaften des MTV auch in Zukunft durch vereinseigene 
Handballtalente verstärkt werden können.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, für die Durchführung des Konzeptes „WIR bewegen 
uns, WIR haben es in der HAND!“ im Zeitraum vom 1. Dezember 2017 bis zum 
30. November 2018 dem MTV eine städtische Zuwendung in Höhe von 100 % der 
voraussichtlichen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von bis zu 47.500,00 € in 
Form einer Vollfinanzierung zu gewähren, da die Zweckerfüllung nur bei Übernahme 
sämtlicher Ausgaben möglich ist. Dies ist gemäß § 3 Absatz 3 der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig zulässig. 

Gemäß Ziffer 3.5 der Sportförderrichtlinien der Stadt Braunschweig ist eine städtische 
Förderung dieses Projektes nur bis zum 30. November 2018 möglich.
Aus sportfachlicher Sicht erscheint die Weiterführung dieses geförderten Projektes zur 
Gewährleistung der gegenwärtigen Nachwuchsförderung im Handballsport, auch über den 
Förderzeitraum hinaus, sinnvoll. Daher schlägt die Verwaltung vor, den Zuschuss unter 
folgenden Bedingungen zu gewähren: 

Bis zum 31. Januar 2018 soll der MTV ein entsprechendes prüffähiges und schlüssiges 
Konzept zur Nachhaltigkeit und der künftigen Fortführung des Projektes vorlegen. 
Dieses Konzept soll den künftigen Projektumfang und dessen Finanzierung ohne städtische 
Zuwendungen beschreiben. Bis zum Abschluss der positiven Prüfung soll dem Verein ein 
anteiliger Zuschussbetrag für den Förderzeitraum vom 1. Dezember 2017 bis zum 
31. März 2018 in Höhe von 15.833,33 € ausgezahlt werden. Nach einer erfolgten positiven 
Prüfung durch die Sportfachverwaltung soll der restliche städtische Zuschussbetrag für den 
Förderzeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. November 2018 in Höhe von bis zu 
31.666,67 € ausgezahlt werden. Die Verwaltung wird, sofern kein positives Prüfungsergebnis 
erzielt werden kann, über einen möglichen Widerruf des Zuwendungsbescheides 
entscheiden. 

Ausreichende Haushaltsmittel für die Gewährung der beantragten Zuwendung stehen im 
Teilhaushalt 2017 des Fachbereichs Stadtgrün und Sport zur Verfügung.

Geiger
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Anlage/n:

Anlage zu DS 17-05763 - Fördermittelantrag
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

17-05756
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Bau, Erweiterung 
und Instandsetzung von Sportstätten sowie Erwerb von 
Sportgeräten
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
08.11.2017

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 16.11.2017 Ö

Beschluss:
„Dem Braunschweiger Judo-Club e. V. und dem Braunschweiger Tennis- und Hockeyclub 
e. V. werden vorbehaltlich einer gesicherten Gesamtfinanzierung folgende beantragte 
Zuschüsse mit einer Gesamtsumme in Höhe von bis zu 23.955,00 € gewährt:

1. Braunschweiger Judo-Club e.V. (Sanierung Dach) bis zu 7.455,00 €

2. Braunschweiger Tennis- und Hockeyclub e.V. 
(Erneuerung westlicher Gehweg, Rollstuhlzufahrt) bis zu 16.500,00 €.“

Sachverhalt:
Gemäß Ziffer 3.2 der Sportförderrichtlinien der Stadt Braunschweig kann die Stadt 
Braunschweig für den Bau, die Erweiterung und Instandsetzung von vereinseigenen 
Sportstätten oder Teilen von Sportstätten wie z. B. Sportfunktionsgebäuden, die im Eigentum 
bzw. im Erbbaurecht von Sportvereinen stehen, sowie für den Erwerb von Sportgeräten, die 
unmittelbar der Ausübung des Sports dienen, Zuwendungen gewähren.

Der Verwaltung liegen folgende Zuschussanträge von Sportvereinen für Maßnahmen der 
unter Ziffer 3.2 der Sportförderrichtlinien der Stadt Braunschweig fallenden Förderart des 
Besonderen Erhaltungsaufwandes mit einem beantragten Förderumfang von insgesamt 
23.955,00 € vor:

Zu lfd. Nr. 1: Braunschweiger Judo-Club e. V.

(Priorität II – Sonstige Instandsetzung)

Der Braunschweiger Judo-Club e. V. beantragt für die Sanierung des Daches des 
Sanitärbereiches und des Fitnessraumes mit voraussichtlichen zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben in Höhe von 14.911,06 € eine städtische Zuwendung in Höhe von 
7.455,00 €. Das Flachdach des Sanitärbereiches und des Fitnessraumes muss saniert und 
energetisch ertüchtigt werden. 

Die Verwaltung schlägt vor, eine städtische Zuwendung in Höhe von bis zu 7.455,00 € 
(50 %) in Form einer Anteilsfinanzierung zu gewähren. 
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Zu lfd. Nr. 2: Braunschweiger Tennis- und Hockeyclub e. V.

(Priorität II – Sonstige Instandsetzung)

Der Braunschweiger Tennis- und Hockeyclub e. V. beantragt für die Erneuerung des 
westlichen Gehwegs und der Rollstuhlzufahrt auf seinem Erbbaurechtsgrundstück mit 
voraussichtlichen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 33.000,00 € eine 
städtische Zuwendung in Höhe von 16.500,00 €. 
Die an der Westseite des Clubhauses gelegenen Wege- und Grünflächen sollen saniert und 
als barrierefreier Zugang zu der Sportanlage bautechnisch ertüchtigt werden. Den in diesem 
Bereich liegende Abfallsammelplatz möchte der Verein im Zuge der Wegesanierung 
ebenfalls neu gestalten.

Die Verwaltung schlägt vor, eine städtische Zuwendung in Höhe von bis zu 16.500,00 € 
(50 %) in Form einer Anteilsfinanzierung zu gewähren.

Haushaltsmittel:
 
Haushaltsmittel in ausreichender Höhe stehen im städtischen Haushalts 2017 des 
Fachbereichs Stadtgrün und Sport zur Gewährung der beantragten Zuwendungen zur 
Verfügung.

Geiger

Anlage/n:

Keine
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